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Erwägungen

E. 1.1
Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung des Anklagegrundsatzes. Aus dem
Anklagesachverhalt gehe nicht hervor, welche konkreten Widerhandlungen er verwirklicht
haben soll, da nicht ersichtlich sei, wann er welche Menge Kokain an wen und wie
veräussert habe. Insbesondere weil die inkriminierte Drogenmenge nicht habe sichergestellt
werden können, seien höhere Anforderungen zu stellen und dürfe die Unmöglichkeit, jedes
einzelne Kaufs- bzw. Verkaufsgeschäft zu spezifizieren, nicht zu seinen Lasten gehen. Er
sei anlässlich der Einvernahmen einzig über die Berechnung der Drogenmenge in Kenntnis
gesetzt worden, nicht aber über einzelne ihm vorgeworfene Taten. Es könne daher keine
Rede davon sein, dass er genau gewusst habe, gegen welche Vorwürfe er sich zur Wehr
setzen müsse. Dass er im Untersuchungsverfahren nie geltend gemacht habe, er könne sich
mangels genügender Kenntnis unzureichend verteidigen, vermöge die Verletzung des
Anklagegrundsatzes nicht zu heilen, sei es doch nicht seine Aufgabe, auf Verfahrensmängel
aufmerksam zu machen. Ohnehin sei nach vorzuziehender Lehrmeinung aber nicht die
genügende Information der beschuldigten Person ausschlaggebend für die Beurteilung der
Anklageschrift, sondern vielmehr, ob die Anklageschrift präzise genug sei, um den
vorgeworfenen Sachverhalt von anderen ähnlichen Sachverhalten zu unterscheiden und eine
Doppelbestrafung zu verhindern.

E. 1.2
Nach dem aus Art. 29 Abs. 2 und Art. 32 Abs. 2 BV sowie aus Art. 6 Ziff. 1 und 3 lit. a und
b EMRK abgeleiteten und in Art. 9 Abs. 1 und Art. 325 StPO festgeschriebenen
Anklagegrundsatz bestimmt die Anklageschrift den Gegenstand des Gerichtsverfahrens
(Umgrenzungsfunktion). Die Anklage hat die der beschuldigten Person zur Last gelegten
Delikte in ihrem Sachverhalt so präzise zu umschreiben, dass die Vorwürfe in objektiver
und subjektiver Hinsicht genügend konkretisiert sind. Zugleich bezweckt das
Anklageprinzip den Schutz der Verteidigungsrechte der beschuldigten Person und
garantiert den Anspruch auf rechtliches Gehör (Informationsfunktion; BGE 143 IV 63 E.
2.2; 141 IV 132 E. 3.4.1; je mit Hinweisen). Die beschuldigte Person muss unter dem
Gesichtspunkt der Informationsfunktion aus der Anklage ersehen können, wessen sie
angeklagt ist. Das bedingt eine zureichende Umschreibung der Tat. Entscheidend ist, dass
der Betroffene genau weiss, welcher konkreter Handlungen er beschuldigt und wie sein
Verhalten rechtlich qualifiziert wird, damit er sich in seiner Verteidigung richtig
vorbereiten kann. Er darf nicht Gefahr laufen, erst an der Gerichtsverhandlung mit neuen



Anschuldigungen konfrontiert zu werden ( BGE 143 IV 63 E. 2.2 mit Hinweisen).

E. 1.3
Dem Beschwerdeführer wird mit Bezug auf den angefochtenen Schuldspruch in der
Anklageschrift zur Last gelegt, im Zeitraum Oktober 2015 bis 28. Februar 2016 in
U.________ und anderswo, Kokainfingerlinge entgegengenommen und veräussert bzw. an
die jeweiligen Abnehmer übergeben zu haben. Es wird konkret aufgeführt, dass er als
Mitglied einer organisierten Personengruppe, wovon mehrere Personen namentlich genannt
sind, Drogenkuriere empfangen, beherbergt und bezahlt bzw. diesen Geld übergeben habe,
sowie den Verkauf und die Übergabe der gelieferten Kokainfingerlinge (insgesamt ca.
13'770 g Kokaingemisch bzw. ca. 5'840 g reine Kokainbase) an die Käufer bzw. Abnehmer
organisiert, die Fingerlinge übergeben, die Geldbeträge entgegengenommen und teilweise
in Euro umgetauscht habe. Das Geld habe er den jeweiligen Mitgliedern der Organisation
im Ausland zukommen lassen und er habe mit den Einkünften zudem seinen
Lebensunterhalt finanziert (Ziff. I.1 und I.1.1 der Anklageschrift, kantonale Akten pag.
1150 f.). Damit sind das dem Beschwerdeführer vorgeworfene Verhalten und der
diesbezügliche Lebenssachverhalt in sachlicher, örtlicher und zeitlicher Hinsicht
hinreichend konkretisiert. Aufgrund der Nennung der Kokainmenge samt Reinheitsgrad,
der überschaubaren Deliktzeitspanne und des ausführlich beschriebenen Tatverhaltens
unterscheidet sich die vorliegende Anklageschrift wesentlich von derjenigen, die in dem
vom Beschwerdeführer erwähnten bundesgerichtlichen Entscheid als unzureichend, d.h. zu
pauschal, beurteilt wurde (Urteil 6B_1067/2009 vom 31. Mai 2010E. 2.4.1). Dass
vorliegend keine einzelnen Empfangs- und Weitergabegeschäfte betreffend die
Kokainfingerlinge bezeichnet sind, lässt die Anklageschrift noch nicht als ungenügend
erscheinen. Bei gehäuften und regelmässigen Delikten und/oder wenn sich die zeitlichen
Verhältnisse nicht exakt rekonstruieren lassen, genügt nach der Rechtsprechung die Angabe
eines bestimmten Zeitraums, solange für die beschuldigte Person kein Zweifel darüber
besteht, welches Verhalten ihr vorgeworfen wird (vgl. Urteile 6B_1003/2020 vom 21. April
2021 E. 1.2.1; 6B_720/2018 vom 3. Oktober 2018 E. 1.3; je mit Hinweisen). Angesichts
des unverwechselbar und konkret umschriebenen Anklagevorwurfs war für den
Beschwerdeführer das ihm zur Last gelegte Verhalten zweifellos genügend erkennbar. Er
konnte sich in den gerichtlichen Verfahren denn auch hinreichend verteidigen. Das
vorgeworfene Verhalten lässt sich aufgrund der mengen- und zeitmässig klaren
Umschreibung sodann gegenüber anderen Handlungen zureichend abgrenzen. Eine
entsprechende Unterscheidung ist insbesondere hinsichtlich der den unangefochtenen
Vorwürfen bzw. Schuldsprüchen zugrunde liegenden Handlungen möglich, welche in der
Anklageschrift ihrerseits sachlich, örtlich und zeitlich bestimmt sind und mit dem
namentlich erwähnten B.________ als Drogenkurier bzw. Hinweis auf den Backofen als
Drogenfundort zusätzliche Eigenständigkeitsmerkmale aufweisen (vgl. Ziff. I.1.2 f. der
Anklageschrift, kantonale Akten pag. 1151, bzw. Dispositiv-Ziff. II.1.2 f. des
erstinstanzlichen Entscheids). In Übereinstimmung mit der Vorinstanz (vgl. angefochtener
Entscheid E. I.7 S. 9 ff.) ist weder mit Blick auf die Informationsfunktion noch auf die
Umgrenzungsfunktion eine Verletzung des Anklageprinzips auszumachen.

E. 2.1
In der Sache bestreitet der Beschwerdeführer, neben den unangefochtenen
Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz eine Menge von 13'770 g
Kokaingemisch im Sinne des diesbezüglichen vorinstanzlichen Schuldspruchs umgesetzt zu



haben. Zusammengefasst beanstandet er, seine entsprechende Verurteilung basiere mangels
sichergestellter Drogen einzig auf dem Anzeigerapport der Polizei bzw. der von ihr darin
vorgenommenen Hochrechnung, welche naturgemäss einen Unsicherheitsbereich aufweise
und gespickt sei mit zu seinen Ungunsten ausfallenden Würdigungen und Annahmen.
Durch die Erstellung der Hochrechnung sei er vorverurteilt worden und die
Gerichtsbehörden hätten sich nicht unbelastet ein Bild des Sachverhalts machen können.
Die Vorinstanz übernehme die Berechnungen der Polizei, ohne diese bzw. die Grundlagen
im Einzelnen zu prüfen. Weder könne ihm der aufgefundene Barbetrag von Fr. 34'296.--
zweifelsfrei zugeordnet werden, noch könnten aus den Facebook-Chatnachrichten die
weiteren Beträge von Fr. 27'167.-- und Fr. 17'284.-- mit der nötigen Sicherheit abgeleitet
werden. Auch die zugrunde gelegten Fr. 60.-- Logistikkosten pro Fingerling basierten
lediglich auf Annahmen und Mutmassungen; die Berücksichtigung von Fr. 20.--
Lebenskosten pro Tag sei zudem widersprüchlich. Dass es sich bei sämtlichen Personen, die
laut den Chats zu der von ihm bewohnten Wohnung angereist seien, um "Bodypacker" bzw.
Drogenkuriere gehandelt habe, sei ferner ebenfalls nicht erwiesen. Die Vorinstanz habe
keine eigene Analyse der Chatnachrichten vorgenommen und es könne nicht
ausgeschlossen werden, dass darin über Drogen kommuniziert worden sei, die in der Folge
sichergestellt worden seien und für die er mit den nicht angefochtenen Schuldsprüchen
bereits rechtskräftig verurteilt worden sei. An den Berechnungen bestünden insgesamt
erhebliche Zweifel, die nach dem Grundsatz "in dubio pro reo" zu einem Freispruch führen
müssten.

E. 2.2
Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz kann
vor Bundesgericht nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels
für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1 BGG ).
Offensichtlich unrichtig ist die Sachverhaltsfeststellung, wenn sie willkürlich ist ( BGE 143
IV 241 E. 2.3.1 mit Hinweisen). Willkür liegt vor, wenn die vorinstanzliche
Beweiswürdigung schlechterdings unhaltbar ist, d.h. wenn die Behörde in ihrem Entscheid
von Tatsachen ausgeht, die mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch stehen
oder auf einem offenkundigen Fehler beruhen. Dass eine andere Lösung oder Würdigung
ebenfalls vertretbar oder gar zutreffender erscheint, genügt für die Annahme von Willkür
nicht. Erforderlich ist, dass der Entscheid nicht nur in der Begründung, sondern auch im
Ergebnis willkürlich ist ( BGE 146 IV 88 E. 1.3.1; 145 IV 154 E. 1.1; je mit Hinweisen).
Eine entsprechende Rüge muss explizit vorgebracht und substanziiert begründet werden (
Art. 106 Abs. 2 BGG ). Auf ungenügend begründete Rügen oder bloss allgemein gehaltene
appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein (vgl.
Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 146 IV 88 E. 1.3.1 ; 145 I 26 E. 1.3 mit
Hinweis). Dem Sachgericht steht bei der Würdigung der Beweise ein weiter
Beurteilungsspielraum zu. Es hat die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren
gewonnenen Überzeugung zu würdigen ( Art. 10 Abs. 2 StPO ). Die Überzeugung des
Sachrichters muss von den mitgeteilten Beweistatsachen getragen werden. Entfernen sich
die Sachverhaltsfeststellungen so weit von einer festen Beweisgrundlage, dass es sich nur
noch um - wenn auch naheliegende - Vermutungen oder einen blossen Verdacht handelt,
erweist sich die Beweiswürdigung als rechtsfehlerhaft (Urteile 6B_1081/2018 vom 10.
September 2019 E. 2.2; 6B_1213/2017 vom 22. Mai 2019 E. 2.1; je mit Hinweisen). In der



vom Beschwerdeführer angerufenen Funktion als Beweiswürdigungsregel besagt der
Grundsatz "in dubio pro reo", dass sich das Strafgericht nicht von der Existenz eines für die
beschuldigte Person ungünstigen Sachverhalts überzeugt erklären darf, wenn bei objektiver
Betrachtung erhebliche und nicht zu unterdrückende Zweifel bestehen, ob sich der
Sachverhalt so verwirklicht hat ( BGE 127 I 38 E. 2a; mit Hinweisen). Verurteilt das
Strafgericht den Beschuldigten, obwohl bei objektiver Betrachtung des gesamten
Beweisergebnisses unüberwindliche, schlechterdings nicht zu unterdrückende Zweifel an
dessen Schuld bestehen, liegt auch immer Willkür vor. Dem Grundsatz "in dubio pro reo"
kommt als Beweiswürdigungsregel im Verfahren vor Bundesgericht keine über das
Willkürverbot von Art. 9 BV hinausgehende Bedeutung zu ( BGE 146 IV 88 E. 1.3.1; 145
IV 154 E. 1.1; 144 IV 345 E. 2.2.3.3; je mit Hinweisen). Liegen keine direkten Beweise vor,
ist nach der Rechtsprechung ein indirekter Beweis zulässig. Beim Indizienbeweis wird aus
bestimmten Tatsachen, die nicht unmittelbar rechtserheblich, aber bewiesen sind (Indizien),
auf die zu beweisende, unmittelbar rechtserhebliche Tatsache geschlossen. Eine Mehrzahl
von Indizien, welche für sich allein betrachtet nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
auf eine bestimmte Tatsache oder Täterschaft hindeuten und insofern Zweifel offen lassen,
können in ihrer Gesamtheit ein Bild erzeugen, das den Schluss auf den vollen
rechtsgenügenden Beweis von Tat oder Täter erlaubt (Urteile 6B_1302/2020 vom 3.
Februar 2021 E. 1.2.3; 6B_902/2019 vom 8. Januar 2020 E. 2.2.1; 6B_811/2019 vom 15.
November 2019 E. 1.3; je mit Hinweisen).

E. 2.3
Da im Zusammenhang mit den Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, die
Gegenstand des angefochtenen Schuldspruchs bilden, keine Drogen sichergestellt werden
konnten, stützt sich die Vorinstanz zur Bestimmung der diesbezüglichen Drogenmenge auf
die von der Polizei erstellte und im Anzeigerapport vom 26. September 2017 aufgeführte
Hochrechnung ab. In dieser wird von den festgestellten Geldflüssen auf die Anzahl der vom
Beschwerdeführer empfangenen bzw. weitergeleiteten Kokainfingerlinge und damit auf die
von ihm umgesetzte Gesamtdrogenmenge geschlossen, indem der total geflossene
Geldbetrag durch die Logistikkosten pro Fingerling (ausmachend diverse Auslagen wie
Verpackung, Flug- und Reisekosten des Kuriers, Kurierlohn, Miete der
Kurierempfangsstellen sowie Lohn und Transportspesen des Kurierempfängers) dividiert
wird. Ausgehend von einem Geldbetrag von insgesamt Fr. 82'647.-- (Fr. 34'296.--
sichergestelltes Bargeld + Fr. 27'167.-- und Fr. 17'284.-- ins Ausland weitergeleitete
Geldbeträge gemäss Chatnachrichten + Fr. 2'100.-- Mietkosten + Fr. 1'800.-- Lebenskosten)
und von Logistikkosten pro Fingerling von Fr. 60.-- errechnet die Vorinstanz in
Übereinstimmung mit der Polizei eine Anzahl von 1'377 Fingerlinge, welche vom
Beschwerdeführer umgesetzt worden sei. Weil die sichergestellten Fingerlinge Grössen von
10 und einmal von 20 g aufweisen, geht die Vorinstanz wie auch die Polizei in der
Hochrechnung von Fingerlingen à 10 g und damit von einer vom Beschwerdeführer im
Zeitraum Dezember 2015 bis 28. Februar 2016 insgesamt umgesetzten Menge von 13'770 g
Kokaingemisch aus (angefochtener Entscheid E. II.12.3 S. 27 f.; kantonale Akten pag. 165
und 175 ff.).

E. 2.4.1
Die Vorinstanz unterzog diese Hochrechnung entgegen der beschwerdeführerischen
Ansicht einer kritischen Würdigung unter Berücksichtigung der ihr zugrundeliegenden
Faktoren. Nachdem direkte Beweise, welche die genaue Drogenmenge belegten, nicht



vorhanden sind, und sich daher auch die Hochrechnung nicht auf solche, sondern einzig auf
Indizien stützen kann, darf das mathematische Vorgehen indes nicht darüber
hinwegtäuschen, dass es sich bei der gestützt auf die Hochrechnung bestimmten
Drogenmenge um nicht mehr als eine Schätzung handeln kann, wie dies ebenso der
Beschwerdeführer sinngemäss betont. Wie zu zeigen sein wird, kann der Beschwerdeführer
daraus bei der vorliegenden Beweislage jedoch nichts zu seinen Gunsten ableiten.

E. 2.4.2
Gemäss der nicht kritisierten und das Bundesgericht daher bindenden vorinstanzlichen
Sachverhaltsfeststellung ( Art. 105 Abs. 1 BGG ) steht fest, dass der Beschwerdeführer im
deliktrelevanten Zeitraum im organisierten Drogenhandel tätig war und in substanzieller
Menge mit Kokain handelte (vgl. angefochtener Entscheid E. II.12.3 S. 27).

E. 2.4.3
Die Vorinstanz führt bezüglich des im Zimmer des Beschwerdeführers aufgefundenen
Bargelds von Fr. 34'296.-- (sich zusammensetzend aus Fr. 10'720.-- und EUR 20'735.--)
aus, es gebe für dessen Herkunft keine andere nachvollziehbare Erklärung als der von ihm
(eingestandenermassen) betriebene Drogenhandel. Die verhältnismässig hohen Geldbeträge
seien mit seiner desolaten finanziellen Lage nicht in Einklang zu bringen und seine
Erklärungsversuche, er habe mit dem Export von Autos und Haushaltgeräten nach Afrika
Geld verdient, erwiesen sich als Schutzbehauptungen. Denn nicht nur lägen für Letzteres
keine Beweise vor, sondern mache ein Einkauf entsprechender Güter in der Hochpreisinsel
Schweiz mit anschliessendem Export und Weiterverkauf in Nigeria zu angeblich höheren
Preisen auch wirtschaftlich keinen Sinn. Zur weiteren Erklärung des Beschwerdeführers, er
habe für andere Leute Geld gewechselt und aufbewahrt und damit ein geringes Einkommen
erzielt, betont die Vorinstanz, dass dieser Umstand im Widerspruch zum erstgenannten
Erklärungsversuch stehe und, selbst wenn er zuträfe, kaum erlaubt hätte, derart hohe
Ersparnisse wie die aufgefundenen Geldbeträge zu bilden (angefochtener Entscheid E.
II.12.3 S. 28). Diese überzeugenden Ausführungen vermag der Beschwerdeführer nicht als
willkürlich auszuweisen, indem er einzig anführt, es seien mindestens drei Personen in der
Wohnung ein- und ausgegangen, in der sich sein Zimmer befunden habe. Weshalb sich der
Schluss einer anderen Herkunft des aufgefunden Bargelds trotz der von der Vorinstanz
erwähnten Gegebenheiten geradezu aufdrängte, ist weder dargetan noch ersichtlich.
Gleiches gilt hinsichtlich der aus den Chatnachrichten zwischen dem Beschwerdeführer und
C.________ sowie D.________ abgeleiteten, ins Ausland weitergeleiteten Geldbeträge. Die
Vorinstanz hält sich diesbezüglich unter Verweis auf die polizeilichen Feststellungen im
Anzeigerapport zwar kurz; gestützt auf die betreffenden Ausführungen und Auflistungen im
Anzeigerapport lässt sich die Zusammensetzung und Herleitung der betreffenden Gelder
jedoch ohne Weiteres nachvollziehen (angefochtener Entscheid E. II.12.3 S. 28; kantonale
Akten pag. 175 f. und 210 f.). Hinsichtlich der Herkunft dieser weitergeleiteten Geldbeträge
bringt der Beschwerdeführer denn auch keine konkreten Rügen vor. Dass die Vorinstanz
diese Beträge dem vom Beschwerdeführer betriebenen Drogenhandel zuordnet, ist unter
Willkürgesichtspunkten ebenfalls nicht zu beanstanden.

E. 2.4.4
Im Rahmen einer (eigenen) Parallelrechnung zur Hochrechnung stellt die Vorinstanz
sodann fest, dass im Zeitraum anfangs Dezember 2015 bis 28. Februar 2016 mindestens
acht Kuriertransporte und damit acht Kokainlieferungen an den Beschwerdeführer erfolgt



seien, wovon die letzte jene von B.________ vom 27./28. Februar 2016 darstelle, welche
Gegenstand des unangefochtenen Schuldspruchs gemäss Dispositiv-Ziff. II.1.2 des
erstinstanzlichen Entscheids bildet. Sie gelangt zu diesem Schluss gestützt auf die
Chatprotokolle über von E.________ ausgehende, an den Beschwerdeführer gerichtete
Ankündigungen und Nachfragen betreffend anreisende Personen, sowie gestützt auf die
Randdaten des Mobiltelefons von B.________ und bei easyJet edierte Flugdaten. Die
Vorinstanz geht weiter davon aus, dass die durchschnittliche Liefermenge bei sämtlichen
dieser Lieferungen wie bei der letzten Lieferung vom 27./28. Februar 2016 175 Fingerlinge
à je 10 g Kokaingemisch betragen habe, und betont, dies führe zu einer die Hochrechnung
plausibilisierenden Gesamtliefermenge von ca. 14'000 g Kokaingemisch (angefochtener
Entscheid E. II.12.3 S. 31 bis 34). Der Beschwerdeführer stellt die von der Vorinstanz als
erstellt erachteten acht An- und Abreisen von Personen an die von ihm bewohnte Adresse
im Zeitraum Dezember 2015 bis 28. Februar 2016 nicht in Abrede, genauso wenig wie die
Tatsache, dass es sich bei der letzten dieser Anreisen um die Kokainlieferung von
B.________ vom 27./28. Februar 2016 handle. Hiervon ist entsprechend auszugehen ( Art.
105 Abs. 1 BGG ). Er moniert allerdings die vorinstanzliche Annahme, die an den
restlichen sieben Terminen angereisten Personen hätten ebenfalls Kokainfingerlinge
geliefert. Im Einzelnen macht er geltend, entsprechende Hinweise lägen nicht vor, die
betreffenden Personen hätten nicht ausfindig gemacht werden können und er selber habe
eine Verbindung dieser Personen zum Drogenhandel in seinen Aussagen verneint, was
nicht beachtet worden sei. Überdies bleibe unklar, wie viele Drogen diese Personen
allenfalls transportiert hätten. Auch an dieser Stelle vermag der Beschwerdeführer mit
seinen Einwänden keine willkürliche Beweiswürdigung darzutun. Entgegen seiner
Darstellung bezieht die Vorinstanz seine Aussagen, wonach die angereisten Personen nur
bei ihm übernachtet und nichts mit Drogen zu tun gehabt hätten, in ihre Würdigung mit ein.
Sie erachtet diese angesichts der vor Ort sichergestellten Drogen (1'750 g und 60 g
Kokaingemisch gemäss den unangefochtenen Schuldsprüchen), der hohen Bargeldbeträge
und des hinsichtlich der aufgefundenen Drogen eingestandenen Sachverhalts allerdings als
unglaubhafte Schutzbehauptung. Zudem weist sie auf die kryptischen Formulierungen in
den Chatnachrichten hin, welche im Fall eines legalen Inhalts unnötig seien und daher
(weitere) klare Indizien für einen Betäubungsmittelhandel darstellten (angefochtener
Entscheid E. II.12.3 S. 32 f.). Der Schluss, neben B.________ hätten auch die übrigen
angereisten Personen Kokainfingerlinge angeliefert, erweist sich in Anbetracht der
genannte Umstände als nachvollziehbar und überzeugend. Dass Gegenteiliges
offensichtlich naheliegender und die vorinstanzliche Folgerung daher haltlos wäre, legt der
Beschwerdeführer nicht dar und ist nicht erkennbar. Ob die "durchschnittliche"
Transportmenge der der letzten Lieferung vom 27./28. Februar 2016 vorangegangenen
Lieferungen nachgerade jeweils 175 Fingerlinge à je 10 g Kokaingemisch wie bei der
letzten Lieferung betragen hat, erscheint hingegen zumindest fraglich, nachdem sich die
Vorinstanz für diese Annahme einzig auf die sichergestellte Drogenmenge der letzten
Lieferung stützen kann und diese alleinige Mengenangabe noch keine Berechnung eines
eigentlichen Durchschnittswerts ermöglicht. Die Frage kann jedoch offen bleiben. Denn die
im Zusammenhang mit der letzten Lieferung sichergestellte beträchtliche Menge von 1'750
g Kokaingemisch in Verbindung mit den aus dem Drogenhandel herrührenden, beim
Beschwerdeführer aufgefundenen sowie von ihm ins Ausland weitergeleiteten hohen (Bar-)
Geldbeträgen lässt willkürfrei den Schluss zu, dass es sich ebenso bei den sieben
vorangegangenen Kokainlieferungen jeweils um Transportmengen erheblichen Umfangs,



mithin jedenfalls um solche im Kilogrammbereich, gehandelt haben muss.

E. 2.4.5
Aufgrund der dargelegten Umstände, d.h. der Involvierung des Beschwerdeführers in den
organisierten Drogenhandel, der bei ihm aufgefundenen bzw. von ihm weitergeleiteten
hohen (Bar-) Geldbeträge von total über Fr 80'000.--, der bei ihm eingegangenen Lieferung
von 1'750 g Kokaingemisch und der an seine Wohnadresse erfolgten sieben weiteren
Kokaintransporte, konnte die Vorinstanz ohne in Willkür zu verfallen und unabhängig von
der konkreten Drogenmenge als erstellt erachten, dass der Beschwerdeführer im Zeitraum
Dezember 2015 bis 28. Februar 2016 neben den von ihm anerkannten Schuldsprüchen
sieben (weitere) Lieferungen Kokaingemisch in der Grössenordnung von mindestens einem
Kilogramm pro Lieferung empfangen und gegen Entgelt weiterverteilt, d.h. umgesetzt, hat.
Die von der Vorinstanz im Rahmen ihrer rechtlichen Würdigung bejahten Tatbestände der
Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. c und
d BetmG sind auf der Grundlage dieses Sachverhalts erfüllt. Auch die Schwelle von 18 g
reines Kokain, ab welcher ein mengenmässig qualifizierter Fall im Sinne von Art. 19 Abs. 2
lit. a BetmG vorliegt, wie dies die Vorinstanz zutreffend festhält (angefochtener Entscheid
E. III.13.2 S. 37; vgl. auch BGE 145 IV 312 E. 2.1.1 mit Hinweisen), ist bei diesem
Sachverhalt und dem von der Vorinstanz angenommenen, vom Beschwerdeführer nicht
kritisierten Reinheitsgrad des Kokaingemischs ohne Weiteres erreicht bzw. um ein
Vielfaches überschritten (gar schon unter alleiniger Beachtung der den unangefochtenen
Schuldsprüchen gemäss Dispositiv-Ziff. II.1.2 f. des erstinstanzlichen Entscheids
zugrundeliegenden Drogenmengen von 740 und 35.8 g reine Kokainbase; vgl.
angefochtener Entscheid E. II.12.3 S. 35). Die bejahten zusätzlichen Qualifikationsgründe
der Banden- und Gewerbsmässigkeit im Sinne von Art. 19 Abs. 2 lit. b und c BetmG sind
im Übrigen von der genauen Drogenmenge grundsätzlich unabhängig. Die von der
Vorinstanz mittels der Hoch- und Parallelrechnung bestimmte konkrete Drogenmenge
erweist sich folglich angesichts der sich (bereits) aus den erwähnten Sachumständen
ergebenden, vom Beschwerdeführer umgesetzten hohen Drogenmenge für die rechtliche
Beurteilung als nicht ausschlaggebend. Eine Beurteilung der weiteren, vom
Beschwerdeführer vorgebrachten Rügen an der Hoch- und Parallelrechnung erübrigt sich.
Auf die rechtliche Würdigung braucht dementsprechend, und nachdem der
Beschwerdeführer diese im Einzelnen nicht beanstandet, nicht näher eingegangen zu
werden.

E. 2.4.6
Inwieweit die von der Vorinstanz getroffenen Sachverhaltsabklärungen und -feststellungen
die von ihr ausgesprochene Strafe tragen, kann sodann mangels angefochtener
Strafzumessung offenbleiben. Der Beschwerdeführer begründet die beantragte tiefere
Freiheitsstrafe von 52 Monaten bzw. vier Jahren und vier Monaten lediglich mit dem
beantragten Freispruch.

E. 3
Die Beschwerde ist abzuweisen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist infolge
Aussichtslosigkeit der Beschwerde abzuweisen ( Art. 64 Abs. 1 und 2 BGG ). Die
Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Seiner
finanziellen Lage ist mit einer reduzierten Gerichtsgebühr Rechnung zu tragen ( Art. 65
Abs. 2 BGG ).
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